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Aufgaben der gewerkschaftlichen Rechtskommissionen
SABINE LANGER,
Stellvertreterin des Leiters der Rechtsabteilung beim Bundesvorstand des FDGB

Zur Sicherung der Interessenvertretung der Werktätigen bei 
der Verwirklichung des sozialistischen Rechts haben die ge
werkschaftlichen Vorstände und Leitungen eine Vielzahl von 
Aufgaben zu bewältigen.1 Hierbei können sie sich auf die 
gewerkschaftlichen Rechtskommissionen stützen, die als ehren
amtliche beratende Organe an der Erfüllung der Aufgaben 
auf dem Gebiet der gewerkschaftlichen Rechtsarbeit mit- 
wirken.

Ausgehend von den Forderungen des 10. FDGB-Kongres- 
ses, die Rechtshilfe und Rechtserläuterung in den Arbeits
kollektiven auszubauen sowie die gewerkschaftliche Kommis
sionsarbeit als Element der innergewerkschaftlichen Demo
kratie noch kräftiger zu entwickeln2, faßte das Sekretariat 
des Bundesvorstandes des FDGB am 24. November 1982 einen 
Beschluß über Aufgaben der Rechtskommissionen der Ge
werkschaften3. Damit wird den gewerkschaftlichen Vorstän
den und Leitungen eine neue Orientierung für die Arbeit mit 
den Rechtskommissionen gegeben.4

In den Beschluß sind die praktischen Erfahrungen vieler 
gewerkschaftlicher Vorstände und Leitungen aus der Arbeit 
mit ehrenamtlichen Rechtskommissionen eingeflossen. Vor 
der Annahme des Beschlusses ist der Entwurf mit vielen 
Mitgliedern gewerkschaftlicher Vorstände und Leitungen wie 
auch mit Mitgliedern von Rechtskommissionen gründlich 
beraten worden. Zahlreiche Anregungen und Hinweise wur
den bei der Endfassung berücksichtigt.

Zur.Stellung der Rechtskommissionen

Die gewerkschaftlichen Rechtskommissionen sind beratende 
Organe für die gewählten Vorstände und Leitungen, haben 
also keine eigene Leitungsfunktion. Sie werden von den Vor
ständen und Leitungen für die jeweilige Wahlperiode ge
bildet und arbeiten im Auftrag und auf der Grundlage von 
Arbeitsplänen der Vorstände und Leitungen. Sie berichten 
ihnen regelmäßig über ihre Arbeit.

Vorrangige Aufgabe der Rechtskommissionen ist es,
— die gewerkschaftlichen Vorstände und Leitungen bei der 

Erfüllung der Aufgaben gewerkschaftlicher Rechtsarbeit zu 
unterstützen und dazu Vorschläge zu unterbreiten;

— an der Vorbereitung und Ausarbeitung von Beschlüssen, 
Analysen, Berichten und anderen Materialien zu Rechts
fragen mitzuarbeiten;

— die Verwirklichung von Rechtsvorschriften und gewerk
schaftlichen Beschlüssen zu Rechtsfragen zu kontrollieren, 
auf ihrem Arbeitsgebiet bewährte Erfahrungen zu studie
ren, anzuwenden und weiterzuvermitteln.
Um ihren Aufgaben mit der notwendigen Sachkenntnis 

und möglichst umfassend gerecht werden zu können, arbeiten 
die Rechtskommissionen eng mit anderen gewerkschaftlichen 
Kommissionen sowie Organen im Tätigkeitsbereich zusam
men, die ebenfalls für die Erläuterung, Durchsetzung und 
Kontrolle des sozialistischen Rechts, insbesondere für die 
Festigung von Ordnung, Disziplin und Sicherheit, Verant
wortung tragen. Hierzu zählen z. B. die Kommissionen für 
Arbeit und Löhne, für Sozialpolitik, für Gesundheits- und 
Arbeitsschutz sowie das Neuereraktiv.

Bildung und Zusammensetzung der Rechtskommissionen

Rechtskommissionen werden bei den Bezirks- und Kreisvor
ständen des FDGB sowie bei den Vorständen der Industriege
werkschaften (IG) und Gewerkschaften aller Ebenen gebildet. 
Nach der Ordnung von 1969 war bei den Vorständen der IG/ 
Gewerkschaften nur die Bildung von Arbeitsrechtskommis
sionen oder von entsprechenden Arbeitsgruppen in anderen 
Kommissionen vorgesehen. Der Beschluß vom 24. November 
1982 bestimmt nun einheitlich für die Zentralvorstände, Be
zirks- und Kreisvorstände der IG/Gewerkschaften die 
Bildung von Rechtskommissionen, berücksichtigt jedoch zu

gleich die Besonderheiten in deren Arbeit, z. B. bei der Ver
wirklichung rahmenkollektivvertraglicher Regelungen.

In den Betrieben werden Rechtskommissionen von den Be
triebsgewerkschaftsleitungen entsprechend der Struktur und 
Größe der Betriebsgewerkschaftsorganisation gebildet. Damit 
entfällt die bisherige Einschränkung nach der Ordnung von 
1969, wonach die Bildung betrieblicher Rechtskommissionen 
in Betrieben mit mehr als 500 Betriebsangehörigen verbind
lich vorgesehen war, während in Betrieben mit weniger als 
500 Beschäftigten die Möglichkeit der Bildung bestand.

In den letzten Jahren haben auch die Gewerkschaftslei
tungen kleinerer Betriebe immer mehr erkannt, daß mit 
arbeitsfähigen Rechtskommissionen Fortschritte in der ge
werkschaftlichen Rechtsarbeit erzielt werden können. Vor
rangig gilt das in bezug auf die Erfüllung der gewerkschaft
lichen Aufgaben zur Anleitung und Schulung der Konflikt- 
kdmmissionen. Im Ergebnis solcher Feststellungen und der 
daraufhin eingeleiteten Maßnahmen ist im Verlauf der ver
gangenen Wahlperiode die Anzahl gewerkschaftlicher Rechts
kommissionen in den Betrieben auf etwa 3 000 angestiegen. 
Trotzdem kann dieses Ergebnis noch nicht befriedigen.

Vor den Betriebsgewerkschaftsleitungen in a l l e n  Be
trieben steht nunmehr die Aufgabe, verantwortungsbewußt 
zu prüfen und zu entscheiden, ob eine Rechtskommission 
gebildet werden kann. Bei ihren Überlegungen sollten sie sich 
von den positiven Erfahrungen leiten lassen, die gerade auch 
in vielen kleineren Betrieben in der Arbeit mit Rechtskom
missionen gesammelt werden konnten. Da der Beschluß vom 
24. November 1982 darauf orientiert, daß die Rechtskommis
sion im Betrieb 3 bis 9 Mitglieder umfassen soll, dürfte die 
Bildung von Rechtskommissionen auch in Betrieben mit ge
ringer Beschäftigtenzahl durchaus möglich sein.

Die Entscheidung über die Anzahl der Mitglieder der 
Rechtskommission trifft die gewerkschaftliche Leitung im 
Rahmen der Von-bis-Spanne. Das gilt in gleicher Weise für 
die Rechtskommissionen bei den gewerkschaftlichen Vor
ständen.

Es entspricht den Prinzipien für die Auswahl von Werk
tätigen für die Übernahme einer ehrenamtlichen Aufgabe, daß 
als Mitglieder der Rechtskommissionen nur politisch und 
fachlich erfahrene Werktätige geeignet sind, die bei ihren 
Kollegen Ansehen und Vertrauen genießen und über Kennt
nisse auf dem Gebiet des sozialistischen Rechts verfügen. In 
den Betrieben werden dafür vor allem Mitglieder gewerk
schaftlicher Leitungen,- Vertrauensleute, Vorsitzende oder 
Mitglieder von Konfliktkommissionen, Schöffen, Neuerer, 
Justitiare und Vertreter betrieblicher Sicherheitsorgane in 
Betracht kommen. So haben beispielsweise in jüngster Zeit 
die Justitiare ihre Erfahrungen für die Durchsetzung des 
sozialistischen Arbeitsrechts und die Erfüllung der diesbe
züglichen gewerkschaftlichen Aufgaben verstärkt zur Verfü
gung gestellt.

Bildung von Arbeitsgruppen bei den Rechtskommissionen

Eine andere Erfahrung in der bisherigen Arbeit der gewerk
schaftlichen Rechtskommissionen besteht darin, daß sich viele 
Aufgaben — vor allem die ständigen — noch besser lösen 
lassen, wenn dafür innerhalb der Kommissionen Arbeits
gruppen gebildet werden. Vor allem die Kreisvorstände des 
FDGB, deren Rechtskommissionen ja schon nach der Ordnung 
von 1969 gewerkschaftliche Rechtsberatungsstellen und Pro
zeßvertretergruppen als ständige Arbeitsgruppen bildeten, 
haben oft genug den Wert dieser Arbeitsgruppen hervorge
hoben. Nach Einschätzung der Kreisvorstände nehmen bei
spielsweise durchschnittlich wöchentlich 30 bis 50 Gewerk
schaftsmitglieder die gewerkschaftliche Rechtsberatung in 
Anspruch. Und wenn man bedenkt, daß im vergangenen Jahr 
in 83 Prozent "aller Verhandlungen vor den Kammern für 
Arbeitsrecht der Kreisgerichte von den Gewerkschaften


